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Deine Welt im Grünen.

Verkehrs- und Durchfahrtsordnung 
auf dem Gelände des Elbauenparks Magdeburg

Die Verkehrs- und Durchfahrtsordnung wird mit dem 
Betreten/Befahren des Parkgeländes anerkannt.

Präambel
Zur Gewährleistung der Sicherheit der Besucher und 
der Ordnung auf dem Gelände des Elbauenparks 
Magdeburg wird nachfolgende Ordnung erlassen. Sie 
dient auch dem Ziel, einen autofreien Park zu erhal-
ten.

§1 Grundsätzliches
1. Die Areale des Elbauenparks Magdeburgs sind Privat-

gelände. Sie stehen im Eigentum der Landeshaupt-
stadt Magdeburg, wurden der Natur- und Kulturpark 
Elbaue GmbH (im Weiteren auch NKE) zur Nutzung 
überlassen und werden von der MVGM GmbH betrie-
ben.

2. Diese Verkehrs- und Durchfahrtsordnung regelt die 
Sicherheit und Ordnung des rollenden und ruhenden 
Kfz-Verkehrs auf den ausgewiesenen Straßen, We-
gen, Zufahrten sowie Parkplätzen und Stellflächen 
auf dem Gelände des Elbauenparks.

§ 2 Geltung der allg. gesetzlichen Bestimmungen
 Soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, gel-

ten auf dem Gelände des Elbauenparks bzw. auf den 
im § 3 genannten Parkplätzen und Stellflächen die 
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, wie das 
Straßenverkehrsgesetz, die Straßenverkehrsord-
nung, das Strafgesetzbuch etc..

§ 3 Durchfahrt und Parken
1. Auf dem Gelände des Elbauenparks Magdeburg gilt 

eine maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
10 km/h. Auf Grund des starken Fußgängerverkehrs 
ist erhöhte Vorsicht sowie Rücksichtnahme gegen-
über den Fußgängern und Besuchern auf den für den 
Park zugelassenen Fortbewegungsmitteln  geboten. 
Auf dem Gelände des Elbauenparks haben Fußgän-
ger und Besucher auf den für den Park zugelasse-
nen Fortbewegungsmitteln¹ Vorrecht vor Fahrzeugen 
jeglicher Art. Beim Befahren des Elbauenparks mit 
einem Fahrzeug, insbesondere bei der Einfahrt, gilt 
der Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme. 

2. Das Befahren des Geländes des Elbauenparks ist aus-
schließlich 
• mit gültiger Durchfahrts- und Parkgenehmigung 
• mit eingeschalteter Warnblinkanlage 
• zum Be- und Entladen in dem Zeitraum von  

16:30 Uhr bis 10:00 Uhr
• und/oder für die Fahrt auf den Wirtschaftswegen (sie-

he Anlage Geländeplan) zu den ausgewiesenen Park-
plätzen und Stellflächen mit der hierfür gültigen Ge-
nehmigung gestattet.

3. Das Befahren von Gehwegen und Grünflächen ist nur 
Fahrzeugen gestattet, die der Bewirtschaftung des Ge-
ländes dienen und die entsprechende Durchfahrts- und 
Parkgenehmigungen durch die NKE erhalten haben.

4. Auch für die Zeit des Be- und Entladens ist es ver-
boten, Kraftfahrzeuge in Gebäudeeinfahrten, Feuer-
wehrzufahrten und auf Feuerwehrstellflächen sowie 
unmittelbar vor Fluchttreppentüren und Notausgän-
gen abzustellen.

5. Lokale und zeitlich begrenzte Ausnahme- und Son-
derregelungen aus wichtigem Grund, insbesondere 
für die Parkpflege, bei Baumaßnahmen, für Reisebus-
se oder zur Durchführung von Großveranstaltungen, 
sind möglich und sind vorab zu beantragen. Baustel-
lenfahrzeuge, Lieferanten, Dienstleister und Hand-
werker erhalten eine Durchfahrts- und Parkgenehmi-
gung, welche das Parken und Befahren des Geländes 
außerhalb der gekennzeichneten Flächen (Abs. 11), 
außerhalb der Durchfahrtszeiten (Abs. 2) und/oder 
außerhalb der Parkdauer (Abs. 9) legitimiert. Abs. 4 
bleibt hiervon unberührt.

6. Geöffnete Tore oder Zugänge berechtigen nicht zur 

Durchfahrt. Der Beschilderung und/oder Anweisung 
von Vertretern des Betreibers ist immer Folge zu leis-
ten.

7. Nach Einfahrt oder Ausfahrt durch die Wirtschafts- 
und Zugangstore des Elbauenparks sind diese unver-
züglich zu verschließen und abzuschließen.

8. Das Parken von Kraftfahrzeugen ist nur auf den dafür 
vorgesehenen und entsprechend gekennzeichneten 
Parkplätzen und Stellflächen und mit der für diesen 
Parkplatz oder diese Stellfläche ausgestellten Park-
genehmigung gestattet. Das Parken auf Gehwegen 
und Grünflächen ist verboten.

9. Das Dauerparken ist nicht gestattet. Fahrzeuge, 
die länger als 24 Stunden abgestellt sind, werden                 
kostenpflichtig abgeschleppt, insofern die Genehmi-
gung keinen anderen Zeitraum ausweist.

10. Das Einstellen von Kraft- und Fahrrädern in die Ge-
bäude ist nicht gestattet.

11. Folgende Parkplätze und Stellflächen werden ausge-
wiesen (siehe Anlage Geländeplan):
P1: Parkplatz Messe Magdeburg 1 
P2: Parkplatz Messe Magdeburg 2
P3: Parkplatz Messe Magdeburg 3  
P4: Parkplatz Tessenowstraße 
P5: Parkfläche Wirtschaftstor Breitscheidstraße
P6: Parkplatz Wirtschaftshof Jahrtausendturm
P7: Parkplatz Scheunenwirt
P8: VIP-Parkplatz Jahrtausendturm 
B1: Stellplatz Reisebus Wirtschaftstor Breitscheidstraße
H1: Halteplatz Reisebus Jahrtausendturm
Die Parkplätze P1- P4 stehen als öffentliche Park-
plätze und P3 als Reisebusparkplatz zur Verfügung. 
Die Parkflächen P5 und P6 stehen ausschließlich den  
Beschäftigten der MVGM GmbH und den Dienstleistern 
des Elbauenparks zur Verfügung. P7 und P8 stehen den 
Beschäftigten der MVGM GmbH, den Dienstleistern des 
Parks sowie den Gästen des Parks zur Verfügung. Der 
Stellplatz B1 dient zum Ein- und Aussteigen der Bus-
reisenden und kurzzeitigen Parken der Reisebusse bis 
zu maximal einer Stunde. Der Halteplatz H1 dient aus-
schließlich zum Ein- und Aussteigen der Busreisenden.

12. Darüber hinaus werden Park- bzw. Abstellflächen für 
Fahrräder zur Verfügung gestellt.

13. Die von der NKE erteilten Durchfahrts- und Parkge-
nehmigungen sind am Fahrzeug gut sichtbar anzu-
bringen.

§ 4 Durchfahrts- und Parkgenehmigung
1. Die Durchfahrts- und Parkgenehmigungen wer-

den ausschließlich für die NKE durch die Mitarbei-
ter der MVGM GmbH erteilt. Sie sind vorab beim 
jeweiligen Ansprechpartner/auftragserteilenden Mit-
arbeiter der MVGM GmbH zu beantragen. Die Aus-
gabe erfolgt über den Antragsempfänger oder den  
Service der MVGM GmbH.

2. Der Geschäftsführer kann bestimmte Parkflächen be-
sonderen Personengruppen oder Einzelpersonen zur 
bevorzugten Nutzung zuweisen. Gleiches gilt für die 
Durchfahrtsgenehmigung. Die Berechtigungen oder 
Einschränkungen sind auf der fahrzeugbezogenen 
Genehmigung kenntlich gemacht.

3. Eine Übertragung der Genehmigung an Dritte ist nicht 
gestattet.

4. Sollte die Beschäftigung bei der MVGM GmbH oder 
der Dienstleistungsauftrag vor dem Genehmigungs-
zeitraum enden oder die Genehmigung aus anderen 
Gründen nicht mehr benötigt werden, so ist diese 
unaufgefordert und unverzüglich dem Service der 
MVGM GmbH zurückzugeben.

5. Die Durchfahrts- und Parkgenehmigung ist sorgsam 
zu verwalten und zu verwahren, wobei diejenige Sorg-
falt erforderlich ist, die man auch in eigenen Ange-
legenheiten anzuwenden pflegt. Ein etwaiger Verlust 
ist unverzüglich dem Service der MVGM GmbH unter 
Darlegung des Verlustereignisses, des Verlustortes 
und der evtl. besonderen Umstände (z. B. Diebstahl) 

schriftlich mitzuteilen. Für die Folgen des Verlustes 
der Genehmigung haftet der Besitzer entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 5 Verstöße und Vertragsstrafen
1. Verstöße gegen Vorschriften der entsprechend anzu-

wendenden Straßenverkehrsordnung, insbesondere 
Verstöße gegen das ordnungsgemäße Durchfahren 
und Parken (§ 3), gegen das Einhalten der Höchstge-
schwindigkeit und gegen das Fahren mit erhöhter Vor-
sicht kann die NKE nach der Schwere des Verstoßes mit 
folgenden Hausordnungsmaßnahmen/Strafen verfol-
gen:

 a) Aufforderung, die Verkehrsregeln und die Parkord-
nung in Zukunft zu beachten und Mitteilung, dass der 
Verstoß gegen die Verkehrsordnung registriert wird;

 b) Erhebung von Strafen:
• unerlaubtes Parken                                                15 EUR
• unerlaubte Einfahrt/Durchfahrt                        20 EUR 

 c) Kostenpflichtiges Abschleppen oder Umsetzen des 
Kraftfahrzeuges;

 d) Androhung des Verbotes, die Verkehrs- und Park-
flächen des Elbauenparks Magdeburg mit Kraftfahr-
zeugen zu benutzen;

 e) Verbot gemäß d) und Androhung einer Strafanzeige 
wegen Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) für den Fall der 
Zuwiderhandlung gegen das Verbot;

 f ) Anzeige wegen Hausfriedensbruch (§ 123 StGB).

2. Die in Abs. 1a) bis 1f ) genannten Maßnahmen können 
auch miteinander kombiniert ergriffen werden. Gegen 
denjenigen, der wiederholt gegen diese Ordnung ver-
stößt, können die Maßnahmen nach Abs. 1a) bis 1f ) 
unabhängig von der Schwere des jeweiligen Verstoßes 
einzeln oder kombiniert ergriffen werden.

3. Wird der Abschleppdienst aufgrund ordnungswidri-
gem Parkens bestellt, so sind die Anfahrtskosten auch 
dann zu tragen, wenn der Abschleppvorgang nicht aus-
geführt wird.

4. Die entstandenen Kosten für die Anfahrt, das Ab-
schleppen oder das Umsetzten werden seitens der 
NKE in Rechnung gestellt. Hierfür haften Fahrzeug-
führer und Fahrzeughalter gesamtschuldnerisch. Des 
Weiteren besteht eine Ersatzpflicht für Schäden, die 
das abgeschleppte Fahrzeug verursacht hat.

5. Strafanzeige wird die NKE auch gegen Personen er-
statten, die durch das Fahren oder das Abstellen      
ihrer Kraftfahrzeuge Schaden an Grünanlagen verur-
sachen.

§ 6 Haftung
 Die Parkplätze werden nicht bewacht. Das Abstellen 

der Fahrzeuge auf dem Grundstück des Elbauenparks 
Magdeburg geschieht auf eigene Gefahr. Für Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden - insbesondere bei Be-
schädigung, Einbruch oder Diebstahl des Kraftfahrzeu-
ges - sowie für entstehende Schäden beim Abschlep-
pen unberechtigt und/oder falsch                        parkender 
Fahrzeuge haftet weder die NKE, die MVGM GmbH noch 
die Landeshauptstadt Magdeburg. Schadenersatzan-
sprüche von Nutzern untereinander bzw. gegenüber 
Dritten regeln sich nach den Bestimmungen des des Zi-
vilrechts.

Magdeburg 01. Februar 2022
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft

Magdeburg GmbH (MVGM GmbH)
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Notfallrufnummern | Emergency Call
Security Elbauenpark 0391 5934-305
Polizei | Police 110
Rettungsdienst | Rescue Service 112

60

Saisonales WC     Übersaisonales WC

Saisonales behindertengerechtes WC

Übersaisonales behindertengerechtes WC

Haltestelle Elbauen-EXPRESS   

 Nicht behindertengerechter Weg   

Kassenhäuschen     Ein- und Ausgänge

DURCHblicken  
1 Zelt – Entdeckungstour   7  Jahrtausendturm   
9  Biberwiese   15  Gartenhaus   
16  Streichelgehege   42  Damwildgehege   
53  Waldschule   54  Schmetterlingshaus
       
DURCHstarten 
17 Kletterpark   18 Wasserspielplatz   
22 Elbauen-EXPRESS   27 Segway-Station   
31 Kletterfelsen   32 Sommerrodelbahn   
44 Sportareal   49 Fitness-Parcours   
50 Naturspielplatz   58 ElbauenZip   
59 Rutschenturm
  
Sonstiges
4 Orangerie   8 Zauberküche im Jahrtausend-
turm   20 Café am Rosengarten   24  Bistro 
Seebühne   26  Seebühne   36  Kugelfänger   
37  Café und Bistro am Staudental 55  Grillplatz   
56  Tessenow Loft   57  Messehallen 
58  Grillakademie 60  MDCC-Parkbühne

DURCHatmen
2 Streuobstwiese und Bienenhaus   3 Europa garten 
14 Aussichtssteg   19 Rosengärten   21 Blumenschauen   
23 Sandmännchen   29 Kneippgarten   30 Versunkene Gärten   
33 Bambushain   34 Irrgarten   35 Aussichtspunkt Deponie   
38 Rhododendronweg   39 Staudengarten   51 In den Wällen
52 Paradiesische Gärten

10 Themengärten – Gärten der Erinnerung
A Garten der Besinnung   B  Garten der Gegensätze  
C Garten der Toleranz   D Garten der Macht   E Garten 

der Strategie   F Garten der Ordnung   G Garten der 
Freiheit   H Garten der Musik   I Garten der Moderne   
J Garten der Dichter   K Gärten der Dynamik und des 

Überfl usses   L Ruinengarten   M Garten der Visionen   
N Garten des Eisens

Kunstobjekte
6 Blickpunkte   11 Wolken   12 Ziegelschichtung   
13 Umschichtung Eiche II   25 Be-ge-Es Notenständer
28 Vier Ströme   40 SMELL   41 Hirtenlied   43 Two-Way Mirror 
Hedge ...   45 Das was nie sein wird …   46 Ende der Welt   
47 Intermezzo   48 Steinlabyrinth  

a Ausgang Nord   b Ausgang Süd   c Eingang Rosengarten     
d Haupteingang   e Eingang Breitscheidstraße
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Anlage Geländeplan Verkehrs- und Durchfahrtsordnung 
PARK- UND HALTEPLÄTZE ELBAUENPARK

p1     Parkplatz Messe Magdeburg 1 : öffentlicher Parkplatz

p2     Parkplatz Messe Magdeburg 2: öffentlicher Parkplatz

p3     Parkplatz Messe Magdeburg 3: öffentlicher Parkplatz & Reisebusparkplatz 

p4     Parkplatz Tessenowstraße: öffentlicher Parkplatz 

p5     Parkfläche Wirtschaftstor Breitscheidstraße: Beschäftigte MVGM GmbH
Dienstleister EAP

p6     Parkplatz Wirtschaftshof Jahrtausendturm: Beschäftigte MVGM GmbH &  
    Dienstleister EAP

p7     Parkplatz Scheunenwirt: Beschäftigte der MVGM GmbH, Dienstleister EAP,  
    Gäste

p8     VIP-Parkplatz Jahrtausendturm: Beschäftigten der MVGM GmbH, Dienst-  
    leistern EAP, Gäste

B1     Stellplatz Reisebus Wirtschaftstor Breitscheidstraße: Ein- und Aussteigen,      
Kurzzeitparken max. 1 h

h1     Halteplatz Reisebus Jahrtausendturm: ausschließlich Ein- und Aussteigen 


